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Vorwort

Bei der Anwendung und Umsetzung von Bauvorschriften kann es für den 
ungeübten Leser juristischer Texte zu Verständnis- und Interpretations-
schwierigkeiten kommen. 

Hier angesprochen wird sowohl der Einsteiger als auch der Berufserfahrene. 
Zu nennen sind die Entwurfsverfasser, Planer, Betreiber, Verwalter, Personen 
in den Bauaufsichten und bei den Brandschutzdienststellen, Bauherren und 
Bauinteressierte, aber auch Studierende der Fachrichtungen Architektur, 
Bauingenieurwesen sowie des Brand- und Katastrophenschutzes.

Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Hessische Bauordnung (HBO) mit 
Stand 1. Januar 2008 in bildlichen Darstellungen erläuternd wiederzugeben. 
Hiermit kann die baupraktische Umsetzung vereinfacht und beschleunigt 
werden. Die Visualisierung beschränkt sich auf die Paragraphen mit 
bautechnischen Inhalten zum vorbeugenden Brandschutz sowie auf die 
Darstellung des materiellen Rechts. 

Zum Gebrauch des Buches ist anzumerken, dass die aufgezeigten Lösungen 
grundsätzlich exemplarisch bzw. beispielhaft zu verstehen sind und andere 
gleichwertige Lösungen nicht ausschließen. Die Darstellungen orientieren 
sich grundsätzlich an der Hessischen Bauordnung und an der Handlungs-
empfehlung zur Hessischen Bauordnung und stellen keine Kommentierung 
dar. Die Darstellungen können im Einzelfall durch Angaben aus praktischen 
Erfahrungen, die nicht in der HBO beschrieben sind, ergänzt sein; 
hierauf wird dann aufmerksam gemacht.

Haftungsansprüche die evtl. aufgrund der visualisierten Darstellung sowie 
der abgedruckten Texte und Tabellen geltend gemacht werden, müssen 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
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§ 1

ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich

(1)  1 Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. 
 2 Es gilt auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an 
  die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes 
  Anforderungen gestellt werden.

(2)   Dieses Gesetz gilt nicht für
 1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen 
  und Nebenbetriebe, mit Ausnahme von Gebäuden,
  2. Anlagen des nicht öffentlichen Luftverkehrs einschließlich Zubehör und 
    Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden,
  3. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von 
    oberirdischen Gebäuden,
  4. Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, die der öffentlichen Versorgung 
    und Entsorgung dienen, mit Ausnahme von Gebäuden,
  5. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme oder 
    Kälte, dem Fernmeldewesen oder dem Rundfunk dienen, und ihre  
    Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden, Masten und Unterstützungen,
  6. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, und ihre  
    Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden, Masten und Unterstützungen,
  7. Krane und Krananlagen,
  8. nachstehende Werbeanlagen
   a)  Werbung an dafür genehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,
    b)  Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,
    c)  Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,
    d)  Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes, außer im Außenbereich,
   e)  Anlagen zur Unterrichtung der Bevölkerung über politische Veranstaltungen 
    der Parteien, außer im Außenbereich,

9.  Friedhöfe und Nebenanlagen, wie Grabkreuze, Grabsteine und Grabdenkmale, 
    mit Ausnahme von Gebäuden.
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§ 2

§ 2  Begriffe 

(1) 1 Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten 
  hergestellte Anlagen. 
 2 Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
  eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt 
  beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu 
  bestimmt ist, überwiegend ortsfest genutzt zu werden.
 3 Als bauliche Anlagen gelten 
  1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
  2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, 
  3. Sport-, Spiel-, Camping-, Zelt- und Wochenendplätze, 
  4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder, 
  5. Gerüste,  
  6. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen, 
  7. ortsfeste oder ortsfest genutzte Anlagen, die der Ankündigung oder 
   Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und  
   vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind (Werbeanlagen).  

(2)   Gebäude sind selbstständig nutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 
   Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz 
   von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.  
 



Abb. § 2 (3) - 1 - 1

Abb. § 2 (3) - 1 - 2
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Gebäudeklasse 1:

Eine 
Nutzungseinheit 
mit AN ≤ 400 m2

Gebäudeklasse 1:

Maximal zwei 
Nutzungseinheiten 
mit 
Bruttogrundflächen

(3) 1 Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt: 
  1. Gebäudeklasse 1: 
   a) freistehende Gebäude bis zu 7 m Höhe mit nicht mehr als zwei 
    Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m², 

eine
Nutzungseinheit (NE)

Aufenthaltsraum

H
 ≤

 7
 m

Nutzungseinheit 2 
AN2

Nutzungseinheit 1 
AN1

OKRF

GOF

GOF

OKRF

∑ AN = AN1+ AN2 
∑ AN ≤ 400 m2 

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 1 - 3

Abb. § 2 (3) - 1 - 4

   b)  freistehende land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude.
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§ 2
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Gebäudeklasse 1:

Nutzungseinheiten 
können sich in 
Größe und 
Ausdehnung 
unterscheiden. 
Es gilt aber:

Gebäudeklasse 1:

Freistehendes 
land- und 
forstwirtschaftlich 
genutztes Gebäude

Nutzungs-
einheit 1 

AN1 GOF

GOF
freistehendes landwirtschaftlich oder 

forstwirtschaftlich genutztes Gebäude

Nutzungs-
einheit 2 

AN2

OKRF

∑ AN = AN1+ AN2 
∑ AN ≤ 400 m2 

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 2 - 1

Abb. § 2 (3) - 2 - 2

   2. Gebäudeklasse 2:
   Gebäude bis zu 7 m Höhe mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
   insgesamt nicht mehr als 400 m², 

Begriffe 
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§ 2

Gebäudeklasse 2:

Nicht freistehend 
und maximal zwei 
Nutzungseinheiten 
mit 
Bruttogrundflächen

Gebäudeklasse 2:

Durch den Anbau 
einer Garage erhält 
ein Gebäude der 
Gebäudeklasse 1
die Eigenschaft der 
Gebäudeklasse 2.

Nutzungs-
einheit 2 

AN2

Nutzungseinheit 1 
AN1

OKRF

GOF

AufenthaltsraumOKRF

GOFGarage

∑ AN = AN1+ AN2 
∑ AN ≤ 400 m2 

H
 ≤

 7
 m

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 2 - 3
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Ins Gebäude 
integrierte Garage:

Gebäude liegt in der 
Gebäudeklasse 1. 

Die Garage ist keine 
Nutzungseinheit.
(Erhöhte Anforde-
rungen an Decken 
und Wände sind 
zu beachten.)

Gebäudeklasse 1

Nutzungseinheit 2 
AN2

Nutzungseinheit 1 
AN1

Garage

OKRF

GOF

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 3 - 1

Abb. § 2 (3) - 3 - 2
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Gebäudeklasse 3:

Eine 
Nutzungseinheit 
mit An > 400 m2 

Gebäudeklasse 3:

Mehr als eine 
Nutzungseinheit

Es gibt keine 
Einschränkung 
für die Anzahl der 
Nutzungseinheiten.

  3. Gebäudeklasse 3:
  Sonstige Gebäude bis zu 7 m Höhe, 

Aufenthaltsraum

NE > 400 m2

OKRF

GOF

OKRF

GOF

Nutzungs-
einheit 4 

AN4

Nutzungs-
einheit 5 

AN5

Nutzungs-
einheit 1 

AN1

Nutzungs-
einheit 2 

AN2

Nutzungs-
einheit 3 

AN3

eine
Nutzungseinheit

Nutzungs-
einheit 6 

AN6

H
 ≤

 7
 m

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 3 - 3

Abb. § 2 (3) - 3 - 4
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§ 2
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Gebäudeklasse 3:

Auch ein nicht 
freistehendes 
Gebäude bleibt 
Gebäudeklasse 3, 
wenn H ≤ 7 m

Gebäudeklasse 3:

Sonstige 
eingeschossige 
Gebäude mit 
NE > 400 m2

eine
Nutzungseinheit

NE > 400 m2

GOF

eingeschossiges 
Gebäude

OKRF

NE 4 
AN4

NE 5 
AN5

NE 1 
AN1

NE 2 
AN2

NE 3 
AN3

NE 6 
AN6

H
 ≤

 7
 m



Abb. § 2 (3) - 3 - 5
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§ 2

Gebäudeklasse 3:

Die Tiefe 
unterirdischer 
Gebäudeteile hat 
keinen Einluss auf 
die Gebäudeklasse.
Unterirdische 
selbstständige 
Gebäude sind 
sonstige 
Gebäude der 
Gebäudeklasse 3.

GOF



Abb. § 2 (3) - 4 - 1
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§ 2

  4. Gebäudeklasse 4:
  Gebäude bis zu 13 m Höhe und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht 
  mehr als 400 m² in einem Geschoss, 

Gebäudeklasse 4:

Nutzungseinheiten 
mit jeweils nicht 
mehr als 400 m2,  
jedoch beliebig 
viele Nutzungs-
einheiten je 
Geschoss 

und Höhe > 7 m 
sowie H ≤ 13 m

OKRF

H
 >

 7
 m

  u
nd

  H
 ≤

 1
3 

m

GOF

Aufenthaltsraum 
mit Zugang zum 

Treppenraum

NE 4 
AN4 ≤400 m2

NE 6 
AN6 

≤400 m2

NE 2 
AN2 ≤400 m2

NE 3 
AN3 

≤400 m2

NE 7 
AN7.1

NE 1 
AN1 ≤400 m2

NE 5 
AN5 

≤400 m2

Abb. § 2 (3) - 4 - 2

Gebäudeklasse 4:

Nutzungseinheiten 
mit jeweils nicht 
mehr als 400 m2,  
jedoch beliebig 
viele Nutzungs-
einheiten je 
Geschoss 

und Höhe > 7 m 
sowie H ≤ 13 m

OKRF

GOF

AN7.2

AN7.1 + AN7.2 ≤ 400 m2

Maisonette mit 
notwendiger Treppe 

ohne eigenen 
Treppenraum 
innerhalb der 

Nutzungseinheit

AN7.1 + AN7.2 ≤ 200 m2

(nach HE-HBO 2.3.1.4)

NE 4 
AN4 ≤400 m2

NE 6 
AN6 

≤400 m2

NE 2 
AN2 ≤400 m2

NE 3 
AN3 

≤400 m2

NE 7 
AN7.1

NE 1 
AN1 ≤400 m2

NE 5 
AN5 

≤400 m2

AN7.2

H
 >

 7
 m

  u
nd

  H
 ≤

 1
3 

m



Abb. § 2 (3) - 5 - 1

Abb. § 2 (3) - 5 - 2
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§ 2

Gebäudeklasse 5 

Gebäudeklasse 5:

Eine oder mehrere 
Nutzungs-
einheiten mit 
A > 400 m2 
und Höhe > 7 m 
sowie Höhe ≤ 22 m

 5. Gebäudeklasse 5:
  Sonstige Gebäude bis zu 22 m Höhe, 

NE 8OKRF

H
 >

 1
3 

m
  u

nd
  H

 ≤
 2

2 
m

GOF

NE 7

NE 6

NE 5

NE 4 

NE 3

NE 2

NE 1

OKRF

NE 1 > 400 m2

Aufenthaltsraum

H
 ≥

 7
 m

  u
nd

  H
 ≤

 2
2 

m

GOF

beliebig große 
Nutzungseinheiten

NE 4 
AN4 ≤400 m2

NE 6 
AN6 

≤400 m2

NE 2 
AN2 ≤400 m2

NE 3 
AN3 

≤400 m2

NE 7 
AN7.1

NE 5 
AN5 

≤400 m2

AN7.2



Abb. § 2 (4) - 1

(H1 + H2) / 2 
> 1,40 m
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§ 2

Das Geschoss 
ist ein 
oberirdisches
wenn:

(3) 2 § 45 bleibt unberührt. 
 3 Höhe im Sinne des Satz 1 ist das Maß der Oberkante des Rohfußbodens des 
  höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum vorhanden oder 
  möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. 
 4 Die Flächen nach Satz 1 sind die Brutto-Grundflächen, ausgenommen 

Flächen im Kellergeschoss. 

H1

H2

OKD

GOF GOF :
Geländeoberfläche

OKD :
Oberkante Decke 

(4) 1 Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im 
Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie 

  Kellergeschosse. 
 2 Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen 

Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. 

Absatz nicht visualisiert

oberirdisches 
Geschoss?


